
Bebauungsplan  "Hellwinkel, 1. Änderung" im Stadtteil Hellwinkel
  Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB)

Ziele und Zwecke
der Planung

Ziel ist, die Entwicklungen, die in den Jahren seit Satzung des
Bebauungsplanes „Hellwinkel“ aufgetreten sind, rechtlich zu sichern.
Hierzu zählt neben der Entwicklung eines Nahversorgers innerhalb des
Gebietes auch die Errichtung einer Quartiersgarage. Um diese
Nutzungen zu ermöglichen, werden u.a. Baugrenzen, Baulinien,
Grundflächenzahlen und Gebäudehöhen angepasst. Darüber hinaus
erfolgen Korrekturen an den Verkehrsflächen, den Baumstandorten und
den Örtlichen Bauvorschriften.
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